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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.12.2020

(1) An drei- und vierstufigen Fachschulen ist die Moglichkeit der Ablegung einer Abschlussprifung vorzusehen. Jeder
Schiler einer drei- oder vierstufigen Fachschule ist berechtigt, zum Erwerb einer beglnstigten Anerkennung des
Fachschulbesuchs nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften seine Ausbildung durch eine Abschlussprufung zu
beenden. Durch die erfolgreiche Ablegung der Abschlussprifung wird jedenfalls gemalR 8 8 Abs. 2 K-LFBAO die
Facharbeiterprifung in der Hauptfachrichtung ersetzt. Die Abschlussprifung ist nicht éffentlich.

(2) Der Schulleiter hat die Schuler der betreffenden Fachschule, die jeweils die letzte Schulstufe mit Erfolg
abgeschlossen haben, zum Haupttermin (8 56¢ Abs. 2) zur Abschlussprifung zuzulassen.

(3) Weiters sind zur Abschlusspriifung jene Schiler zuzulassen, die die letzte lehrplanmaRig vorgesehene Schulstufe
zwar nicht erfolgreich abgeschlossen haben, jedoch alle Pflichtpraktika absolviert haben und in dieser Schulstufe in
hoéchstens einem Pflichtgegenstand nicht oder mit der Note ,Nicht genligend” beurteilt worden sind. In diesem Fall hat
der Schiler im Rahmen der Abschlussprifung eine Prifung aus dem betreffenden Pflichtgegenstand abzulegen
(Jahresprifung), sofern diese nicht einen Prifungsgegenstand der Abschlussprifung bildet. Bildet der betreffende
Pflichtgegenstand einen Prifungsgegenstand der Abschlussprufung, ist eine Jahresprufung nicht abzulegen.

(4) Schuler, deren Leistungen in zwei Pflichtgegenstanden mit der Note ,Nicht gentigend” beurteilt worden sind, und
die die Wiederholungsprufungen in diesen Gegenstanden mit Erfolg abgelegt haben, sind zum ersten Nebentermin
(8 56C Abs. 2) zur Abschlussprifung zuzulassen.

(5) Die erstmalige Zulassung zum Antreten zur Abschlussprifung zum Haupttermin erfolgt von Amts wegen. Beim
Antreten zur Abschlussprifung zu einem Nebentermin hat der Schulleiter auf Antrag des Prifungskandidaten diesem
einen konkreten Prifungstermin zuzuweisen. Jede Zulassung zu einer Wiederholung der Abschlusspriifung oder von
Teilprifungen erfolgt auf Antrag des Prifungskandidaten, wobei ein nicht gerechtfertigtes Fernbleiben von der
Prifung zu einem Verlust der betreffenden Wiederholungsmaglichkeit (8 56f) fuhrt.

(6) Im Falle der gerechtfertigten Verhinderung ist ein Prifungskandidat berechtigt, die betreffende Prifung oder die
betreffenden Prifungen nach Wegfall des Verhinderungsgrundes sowie nach Malgabe der organisatorischen
Moglichkeiten im selben Prifungstermin abzulegen. Ist dies nicht moglich, ist der Prifungswerber jedenfalls zum
nachstfolgenden Nebentermin (§ 56¢) zur Wiederholung der Abschlussprufung @ 56f) zuzulassen.

(7) Die Schulbehorde hat unter Bedachtnahme auf die Aufgaben und die Lehrplane der Fachschulen, die mit dem
Besuch der Fachschulen verbundenen Berechtigungen und Moglichkeiten der Anrechnung von Ausbildungszeiten
sowie unter Bedachtnahme auf die 88 56a bis 56f dieses Gesetzes durch Verordnung fiir die einzelnen Fachschulen
nahere Bestimmungen Uber

a) die Anmeldung zur Abschlussprufung,

b) die Zulassung zur Abschlusspriifung,
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die Prufungstermine,
die Form, den Umfang und Art der Abschlusspriifung,

die Prafungsgegenstande und den Prifungsstoff, einschlieBlich ndherer Bestimmungen (ber die
Prifungsaufgaben,

die Art der Durchfihrung der Abschlussprifung in den einzelnen Prifungsgegenstanden, einschliel3lich des
Umfanges der Abschlussprifung, sowie

die Beurteilung der Leistungen der Abschlussprufung

zu erlassen. Die Schulbehdrde hat hierbei auf die Gleichwertigkeit der Prifungen Bedacht zu nehmen.

(8) Weiters ist die Schulbehdrde berechtigt, in Entsprechung mit Abs. 7 durch Verordnung nahere Bestimmungen Uber

den Inhalt und die Form (Formulare) der Anmeldung zur Abschlussprifung und der Bekanntgabe der von den

Prifungswerbern gewahlten Prifungsgegenstande zu erlassen. Im Falle der Erlassung einer Verordnung im Sinne des

ersten Satzes durch die Schulbehdrde haben die Prifungswerber die entsprechenden Formulare zu verwenden.

In Kraft seit 01.07.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 56a K-LSchG § 56a
	K-LSchG - Kärntner landwirtschaftliches Schulgesetz 1993 - K-LSchG


